
 Schuljahr_____________  Datum:___________  bez am:_____ 
 
 
Mietvertrag für Schließfach Nr.                                                Klasse:______ 
 
Vor- und Zuname des Schülers: ___________________________________ 

 
 
1) Der Mietvertrag wird ausgefüllt und beim Vermieter abgegeben. Auch wird der Betrag von 10,00 € Kaution und 
12,00€ Miete für ein ganzes Schuljahr (also 22,00 €) am Anfang des Schuljahres vom Mieter in bar im Sekretariat 

einbezahlt. Dabei erhält der Mieter (SuS) einen Schließfachschlüssel. 
 
2) Das gemietete Schließfach unterliegt keinem Versicherungsschutz.  
 
3) Die Mietdauer ist automatisch auf ein Schuljahr begrenzt. Danach werden die Schließfächer neu verteilt und 
ein neuer Mietvertrag tritt in Kraft. Eine Verlängerung ist nicht möglich. 
 
4) Bei Verlassen der Schule muss der Mietvertrag vom Mieter bei einer Kündigungsfrist von 7 Tagen zum Ende 
des Monats gekündigt werden. 
Danach wird der Restbetrag (1 € pro verbleibenden Monat) sowie die Kaution vom Vermieter in bar ausbezahlt. 
(Siehe Punkt 6 Rückzahlung der Kaution) 
 
5) Die gemeinsame Nutzung sowie Untervermietung des Schließfachs ist erlaubt, sofern daraus kein Gewinn 
erwirtschaftet wird. Die Vermietung läuft jedoch auf einen Namen. Der Schlüssel darf nicht nachgemacht 
werden. Des Weiteren ist die unterzeichnende Person für das Schließfach verantwortlich.  
 
6) Kaution in Höhe von 10,00 €: Bei Abgabe des Schließfachschlüssels am Ende des Schuljahres (siehe 
Aushang) / Bei Verlassen der Schule erhält der Mieter (SuS) seine Kaution im Sekretariat wieder in bar 
ausbezahlt. 
 
7) Vor Ende des Schuljahres muss eine gründliche Endreinigung am Schließfach durchgeführt werden.       
Nach Rückgabe des Schlüssels und Prüfung der Schließfächer auf Zustand und Sauberkeit wird die Kaution 
in Höhe von 10,00 € dem Mieter (SuS) in bar ausbezahlt. 
 
8) Bei Verlust des Schlüssels oder Beschädigung des Schließfaches wird die Kaution einbehalten und die 
Kosten zur Neuanfertigung eines Ersatzschlüssels müssen ersetzt werden.  
Wird der Schlüssel am Ende des Schuljahres nicht abgegeben, so wird ebenfalls die Kaution einbehalten bis der 
Schlüssel zurückgegeben wird.  
 
9) Bei Verlust des Schlüssels ist dieser sofort beim Vermieter zu melden. 
Bei Zuteilung eines neuen Schließfachs muss erneut eine Kaution in Höhe von 10,00€ bezahlt werden. 
 
10) Bei Bekanntwerden einer unrechtmäßigen Schließfachnutzung erfolgt die unverzügliche Mitteilung an die 
Schulleitung und anfallende Mietkosten werden rückwirkend eingefordert. 
 
11) Die Schulleitung sowie die SMV behält sich das Recht vor, das Schließfach unter gegebenen Umständen 
ohne Beisein des Mieters zu öffnen. 
 
12) Dieser Vertrag ist von Seite der Schulleitung und der SMV jederzeit fristlos kündbar. 
 
 
Mit Unterzeichnung (alle Angaben) und Abgabe dieses Vertrages tritt dieser mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich mit den oben genannten Punkten einverstanden bin und das Mietverhältnis 
unter den gegebenen Konditionen eingehen möchte. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
 Datum, Unterschrift des Mieters                Unterschrift des Vermieters 
 (Erziehungsberechtigter)      


